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H a u s h a l t s s a t z u n g 
der Verwaltungsgemeinschaft Weitnau 

für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
Aufgrund des Art. 8 Abs. 2, Art. 10 VGemO, §§ 41, 42 KommZG sowie Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Weitnau folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt im 
 
 Verwaltungshaushalt 
 in Einnahmen und Ausgaben mit 1.777.100 EUR 
und im 
 Vermögenshaushalt 
 in Einnahmen und Ausgaben mit 54.400 EUR 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs von 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf 1.413.900 EUR festgesetzt und nach 
dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30.06.2020 auf 6.828 Einwohner festgesetzt. 
 
Die Verwaltungsumlage wird somit je Einwohner auf 207,0738137083 EUR 
festgesetzt. 
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Investitionsumlage 
 
Die Höhe des nicht gedeckten Finanzbedarfs von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
wird auf 5.300 EUR festgesetzt und nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der 
Mitgliedsgemeinden bemessen. 
 
Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Einwohnerzahl 
nach dem Stand vom 30.06.2020 auf 6.828 Einwohner festgesetzt.  
 
Die Investitionsumlage wird somit je Einwohner auf 0,77621558289 EUR festgesetzt. 
 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 296.000 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
Weitnau, 27.01.2021 
 
 
  
  S c h m i d  
  Gemeinschaftsvorsitzender 
 
 
Die Haushaltssatzung liegt samt ihren Anlagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung während der allgemeinen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der 
Verwaltungsgemeinschaft Weitnau, Zimmer 11, öffentlich aus. 
 
 
 


